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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) 10 / 09 
 
§ 1 Allgemeines 

1. Für alle unsere Angebote, Verkäufe und Beratungen und sonstigen vertraglichen 
Leistungen gelten ausschließlich unsere nachstehenden Bedingungen. 

2.  Die Einkaufsbedingungen des Kunden sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie 
ausdrücklich schriftlich anerkennen.   

3.  Abweichende Vereinbarungen,  Nebenabreden, Zusicherungen und sonstige  Zu-
sagen unserer Vertreter und Mitarbeiter sind nur wirksam, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden.  

 
§ 2 Vertragsschluss – Lieferung 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Maßgeblich für den Vertragsinhalt ist al-
leine unsere schriftliche Auftragsbestätigung.  

2. Die zum Angebot gehörenden Daten, Maße und Gewichtsangaben sind nur annä-
hernd maßgebend.  

3. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.  
4. Ereignisse höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Rohstoffmangel, Betriebsstö-

rungen, Aufruhr, Krieg und andere durch uns nicht zu vertretende Umstände bei 
uns oder bei einem unserer Lieferanten berechtigen uns, die Ausführung der Auf-
träge ganz oder teilweise aufzuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zu-
rückzutreten, ohne dass dem Kunden Schadensersatzansprüche zustehen.  

5. Teillieferungen sind zulässig.  
6. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sa-
che an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versen-
dung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.  
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.  

 
§ 3 Verpackung 

1. Die Lieferungen erfolgen einschließlich Verpackung, soweit diese nicht ausdrück-
lich leihweise überlassen wird.  

2. Leihweise zur Verfügung gestellte Packmittel sind vom Kunden innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen frachtfrei zurückzusenden.  

3. Für Kleinmengen werden Zuschläge erhoben. Als Kleinmenge gilt eine Liefermen-
ge von insgesamt unter 750 kg pro Bestellung.  

4. Werden Erzeugnisse, die mit einem Warenzeichen gekennzeichnet sind, verarbei-
tet, so ist die Benutzung des Warenzeichens in Verbindung mit dem hierdurch 
hergestellten Erzeugnis nur zulässig, wenn eine schriftliche Zustimmung des 
betreffenden Lieferanten vorliegt.  

 
§ 4 Zahlungsbedingungen 

1. Sofern nicht ein Preis schriftlich als Festpreis vereinbart worden ist, sind wir be-
rechtigt, unsere am Liefertag allgemein geltenden Preise zu berechnen. Werden 
bis dahin die auf Erzeugung, Umsatz und Transport der Ware liegenden Kosten 
(einschließlich öffentlicher Lasten) erhöht oder neu begründet, so erhöht sich der 
vom Kunden zu zahlende Kaufpreis auch dann, wenn diese Kosten nicht neben 
dem Preis gesondert berechnet werden. Ist die Abwälzung der Kostenerhöhung 
auf den Kunden gesetzlich untersagt, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten. Frachtfrei gestellte Preise stehen unter der Bedingung unbehinderten 
Verkehrs.  
Unsere Preise verstehen sich ausschließlich MwSt..  

2. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zu 
zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.  

3. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.  
Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend 
zu machen.  
Verzugszinsen in oben genannter Höhe fallen auch im Eventualfall einer Stundung 
der Zahlung an.  

4. Kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug oder werden Umstände bekannt, die 
die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen (z.B. Beantragung eines Ver-
gleichs, Zahlungseinstellung) werden sämtliche Forderungen, auch solche, für die 
wir ausnahmsweise zahlungshalber Wechsel hereingenommen haben, sofort fäl-
lig. Wir sind dann ferner berechtigt, vertragliche Leistungen soweit diese noch 
nicht vollständig ausgeführt sind, bis zur restlichen Bezahlung zurückzustellen  
und/ oder nur gegen Vorauszahlung, oder erste Sicherheiten auszuführen. Wir 
sind weiter berechtigt, gelieferte Ware auf Kosten des Kunden zurückzuholen, oh-
ne dass damit von dem Recht, vom Vertrag zurückzutreten, automatisch 
Gebrauch gemacht wird. Alte Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen 
uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Kunde schon jetzt im Umfang unseres Ei-
gentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.  

 Auf unser Verlangen hat uns der Kunde alle erforderlichen Auskünfte über den 
Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren zu geben sowie seine Ab-
nehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen. Etwaige weitergehende gesetzli-
che Ansprüche bleiben unberührt.  

5. Die Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen zulässig. Zurückhaltungsrechte wegen von uns nicht anerkann-
ter Gegenansprüche sind ausgeschlossen.  
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.  

 
§ 5 Gewährleistung 

1. Bei Lieferungen von typkonformer Ware entsprechen die gemachten Angaben Mit-
telwerten. Abweichungen innerhalb der üblichen Toleranz bleiben vorbehalten.  

 Wir weisen darauf hin, dass bei Sonderposten, Industriequalitäten, Substandard-, 
Offgrade-, Sekundarqualitäten etc. und insbesondere bei Regeneraten bzw. Re-
cyclaten, die Abweichungen bzw. Schwankungen neben weiteren Unterschieden 
wesentlich größer sein können. Für Abfälle kann keine Gewähr übernommen wer-
den.  

 Wegen der unterschiedlichen Anforderungen und individuellen Bedingungen bei 
der Verwendung der Produkte ist eine umfangreiche Beratung durch uns unab-
dingbar. Sie befreit den Kunden jedoch nicht von der eigenen Verpflichtung, die 
Produkte nach ihrer Eignung für seine Zwecke selbst zu überprüfen.  

2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nach-
besserung oder Ersatzlieferung. 

 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere 
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  

3. Der Kunde hat die Ware nach Empfang zu untersuchen und ggf., wenn sich ein 
Mangel zeigt, Anzeige zu machen.  

 Der Kunde hat offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Emp-
fang der Ware schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn die Ware vom 

Kunde verbraucht, vermischt oder veräußert wurde. Dies gilt als vorbehaltlose 
Genehmigung.  

 Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Den Kunden 
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere 
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  

 Die Beanstandung einer Lieferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Liefe-
rungen aus dem selben oder einem anderen Vertrag.  

 Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenser-
satzanspruch wegen des Mangels zu. 

 Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die 
Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt 
sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies 
gilt nicht, wenn die Vertragsverletzung von uns arglistig verursacht wurde.  

 Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.  

 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des 
Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbun-
gen des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsanga-
be der Ware da.  

4.  Für Gewährleistungen für Originalprodukte sind deren Hersteller zuständig.  
 Der Mängelanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Kunde es versäumt hat, 

Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z. B. bahnamtliche Tatbestandsaufnah-
me, Fehlmengenbescheinigung).  

 Unsere Maßnahmen zur Schadensminderung gelten nicht als Mängelanerkennt-
nis. Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir nicht auf den 
Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst unge-
nügend gewesen sei.  

 Die Bestimmungen gelten auch für Falschlieferungen.  
5.  Bei anerkannten Fehlmengen können wir nach unserer Wahl die Fehlmengen 

nachliefern oder eine entsprechende Gutschrift erteilen.  
 
§ 6 Auskünfte 

 Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten, technische Bera-
tungen und sonstige Angaben, welche wir oder die Hersteller dem Kunden ertei-
len, erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeg-
licher Haftung. 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung al-
ler Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.  

2. Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender 
Ware verarbeitet oder verbunden, steht uns das Eigentum an der neuen Sache in 
dem Bruchteil zu, der dem Rechnungswert unserer Ware im Verhältnis zum Wert 
der neuen Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung entspricht. Er-
wirbt der Kunde kraft Gesetzes das Alleineigentum an der neuen Sache durch 
Verarbeitung oder Verbindung, sind wir uns mit ihm darüber einig, dass er uns das 
Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis dem Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Wert der entstandenen neuen Sache zum Zeitpunkt der Ver-
arbeitung oder Verbindung überträgt und diese unentgeltlich für uns verwahrt.  

3. Wiederverkäufern ist der Verkauf unserer Vorbehaltsware im Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehrs im eigenen Namen gestattet. Der Kunde tritt 
schon jetzt die Forderungen aus der Weiterveräußerung an uns ab. Wir nehmen 
die Abtretung an. Bei Veräußerung der Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder 
Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, gilt die Abtretung der For-
derungen in Höhe unseres Rechnungswertes unserer Vorbehaltswaren.  

 Der Kunde ist nur so lange ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuzie-
hen, wie er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß 
nachkommt. Der Kunde hat sich gegenüber seinen Abnehmern das Eigentum vor-
zubehalten, bis diese den Kaufpreis voll bezahlt haben.  

4. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer Vorbehaltsware ist dem 
Kunden nicht gestattet. Er ist verpflichtet, uns Zugriffe Dritter auf die Vorbehalts-
ware sofort anzuzeigen. Die Vereinbarung von Abtretungsverboten ist dem Kun-
den untersagt.  

5. Soweit der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
insgesamt um mehr als 20 % übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden nach 
unserer Wahl zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet.  

 
§ 8 Haftung 

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 
nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden.  

 Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.  
2. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- 

und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.  
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach ei-

nem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.  
 
§ 9 Kommissionsgeschäfte 

1. Für alle Kommissionsgeschäfte haben die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen“ der jeweiligen Hersteller/ Lieferanten ausschließlich Gültigkeit.  

 
§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rottweil. 
2. Für alle Streitfragen bzw. Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis einschließlich 

evtl. Wechsel- und Scheckklagen ist Gerichtsstand Rottweil.  
 Wir können den Kunden nach unserer Wahl auch an dem für seinen Sitz zustän-

digen Gericht verklagen.  
 
§ 11 Datenschutz 

 Wir speichern Daten im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen 
gem. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 


